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Ordentliche Hauptversammlung der TOMORROW FOCUS AG, München, 
am Dienstag, 16. Juni 2015, um 11.00 Uhr 

im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München 
 
 

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127,  

§ 131 Abs. 1 AktG 

 

a) Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des 
Grundkapitals, das entspricht zur Zeit 2.915.682 Aktien, oder den anteiligen 
Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können 
gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung  
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen müssen der 
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des 
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Das 
Verlangen muss daher dem Vorstand der Gesellschaft spätestens bis zum 16. 
Mai 2015, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen. Später zugegangene 
Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Das Verlangen ist schriftlich (§ 
126 BGB) an den Vorstand der TOMORROW FOCUS AG unter folgender 
Adresse zu richten: 
 

Vorstand der TOMORROW FOCUS AG 
Neumarkter Straße 61  

81673 München 
Deutschland 

 
Im Hinblick auf die Mindestbesitzzeit wird auf die Vorschriften des § 122 Abs. 1 
Satz 3 AktG i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG verwiesen. Die betreffenden 
Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 i. V. m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG 
nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten Inhaber der erforderlichen 
Zahl an Aktien sind.  
 
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit nicht 
bereits mit der Einberufung bekannt gemacht - unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie 
die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden 
außerdem unter der Internetadresse http://www.tomorrow-focus.de unter der 
Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung 2015 bekannt gemacht und den 
Aktionären mitgeteilt. 
 

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG 
 
Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den 
Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten zu übersenden. 
Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Sollen die 
Gegenanträge von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, sind sie 
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spätestens 14 Tage vor der Versammlung, d. h. spätestens bis zum 1. Juni 2015, 
24.00 Uhr (MESZ), an folgende Adresse zu richten: 
 

TOMORROW FOCUS AG 
Armin Blohmann 

Leiter Konzernkommunikation & Investor Relations 
Neumarkter Straße 61  

81673 München 
Telefax: +49 (0) 89 / 9250 - 2403 

E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de 
 
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht 
zugänglich gemacht. 
 
Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich zu machende 
Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der 
Begründung sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet 
unter http://www.tomorrow-focus.de in der Rubrik Investor 
Relations/Hauptversammlung 2015 veröffentlichen.  
 
Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für Wahlvorschläge sinngemäß. 
Solche Vorschläge müssen jedoch nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in 
§ 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand einen 
Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der 
Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort und bei Vorschlägen zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern die zusätzlichen Angaben zu deren 
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten gemäß § 125 
Abs. 1 Satz 5 AktG enthält. 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn sie während der 
Hauptversammlung gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während 
der Hauptversammlung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den 
verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte 
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 
 

c) Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen 
sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und ein gesetzliches 
Auskunftsverweigerungsrecht nicht besteht. Auskunftsverlangen sind in der 
Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu 
stellen. Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der 
Vorstand die Auskunft verweigern.  
 
Nach § 17 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das 
Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist 
insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres 
Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den gesamten 
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Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Punkte der Tagesordnung oder für den 
einzelnen Redner zu setzen. 
 
Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 
127 Abs. 1 AktG) und Auskunftsrechten (§ 131 Abs. 1 AktG) der Aktionäre 
können im Internet unter http://www.tomorrow-focus.de in der Rubrik Investor 
Relations/Hauptversammlung 2015 eingesehen werden.  

 
München, im Mai 2015 
 
TOMORROW FOCUS AG 

 
Der Vorstand 

 


